
Grundlage für den Aufenthalt im Computerkabinett ist die Haus- und Hofordnung der 
30. Grundschule „Am Hechtpark“ mit folgenden Ergänzungen.

1. Das Betreten des Raumes ist nur in Anwesenheit eines Lehrers 
gestattet.

2. Jacken und Straßenschuhe werden in den entsprechenden Schränken 
abgelegt.

3. Jeder Schüler hält sich nur an seinem Arbeitsplatz auf.

4. Vor Arbeitsbeginn erfolgt eine Sichtkontrolle des Arbeitsplatzes auf 
äußere Mängel.

5. Bei der Benutzung der Technik sind die Bedienvorschriften der 
einzelnen Geräte genau einzuhalten.

6. Das Trennen und Verbinden von Steckverbindungen am Computer ist 
nur dem Fachlehrer erlaubt.

7. Unregelmäßigkeiten an den Geräten, der Software, des Mobiliars und 
der Bücher sind sofort dem Fachlehrer zu melden.

8. Eigene Disketten und Software dürfen nicht verwendet werden.

9. Im Computerkabinett ist der Verzehr von Speisen und Getränken nicht
erlaubt.

10.Beim Verlassen des Raumes sind alle Geräte auszuschalten, die 
Arbeitsplätze aufzuräumen und die Fenster zu schließen.

11.Bei Alarm ist der Raum unverzüglich zu verlassen, die Fenster sind zu 
schließen, die Türen schließen aber nicht verschließen.
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